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Bekanntmachung
über Kriegsmaßnahnren zur Sicherung der Volksernährung.

Vom 22. Mai 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 ^ Gesetzes über
die Ermächtigung des Buudesrats zu wrrtschaftlrchenMaß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Der Reichskanzler wird ermächtigt , die im Deutschen

Reiche vorhandenen Lebensmittel sowie Rohstme und an¬
dere Gegenstände, die zur Lebensmittelversorgung erforder-
Uch sT » E,n °»-U»g « i» A»Iprnch zu
nehmen. Er kann die Einfuhr , Durchftihr und Ausfuhr

s°l^ Er ^ ! ? ninMchm Weise über Futtermittel sowie Roh-
stofse und andere Gegenstände, die zur Biehver,orgung er¬
forderlich sind, zur Ernährung von Nutztieren verfugen.

Der Reichskanzler kann die zur Durchführung des Z I
erforderlichen Bestimmungen treffen ; er kann den Verkehr
mit den daselbst bezeichnten Gegenständen. und' rhren Ver¬
brauch regeln, auch Bestimmungen über die Preise treffen.
Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gesangm
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe brs zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft , und daß neben
der Straft die Gegenstände, auf die sich dre strafbare -Hand¬
lung bezieht, ohne Unterschied, ob sie dem Tater gehören oder

Der R̂eichskanzlm k̂ann in dringenden Fällen die Landes¬
behörden unmittelbar mit Anweisungen versehen.

Die vom Bundesrat - zur' Sicherung der Volksernäh-
rung erlassenen Verordnungen bleiben unberührt . D. r
Reichskanzler kann in dringenden Fällen abweichende Be¬
stimmungen treffen ; diese sind dem Bundesrat unverzüglich

vorzulegen. ^ ^
Der Reichskanzler kann die Befugnisse, die ihm nach

dieser Verordnung oder anderen zur Sicherung oe

ernährung erlassenen Verordnungen zu,tehen, ganz oder teil¬
weise durch eine seiner Aufsicht unterstehenden Behörde au»-
üben. Er bestimmt das Nähere über Einrichtung . Ge;chaft»-
kreis und Geschäftsgang dieser Behörde.

8 5.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

iil Kraft . Der Bundesrat bestimmt den Z-itpunkc oes
Außerkrafttretens.

Berlin , den 22. Mai 1916.
Der Reichskanzler

von Bethmann Hollweg

Bekanntmachung
über die Errichtung eines Kriegsernährungsamts.

Vom 22. Mai 1916.
Auf Grund des 8 4 der Verordnung des BunDesrats

über Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volksernayriing
vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird folgendes
bestimmt:

gl.
Unter dem Namen Kriegsernährungsamt wird eine

Behörde mit dem Sitze in Berlin errichtet , « re untersteht
der Aufsicht des Reichskanzlers.

Dem Kriegsernährungsamte ivird dic Wahrnehmung oer
sTjptrhafnniler in 88 1 bis 3 der Verordnung über

Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Volksernährung vom
22. Mai 1916 sowie derjenigen Befugntste übertragen , iu
bent Reichskanzler nach anderen zur Sicherung der lolkv-
ernährung erlassenen Verordnungen zuftehen, soweit ,'.e nicht
ausdrücklich Vorbehalten werden. ^

Der Tag , an dem die Behörde in Wirksamkeit tritt , Hut-
im Reichsanzeiger bekanntgemacht.

8 2.
Der Vorstand des Kriegsernährungsamts besteht em--

schlietzlich des Vorsitzeiiden aus sieben brs neun Mitgliedern.
Der Vorsitzende führt die Amtsbezeichnung Präsident

des Krieasernährungsamts . Er leitet dre Geschäfte, t er.
bie Behörde nach außen und ist für die Ausübung der dem
Kricasernährungsamt übertragenen Bestiginhe verantwo . ^
lich? Jn wichtigen Fragen entscheidet er nach Beratung mit

, dem Vorstand.
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8 4.
Dem Kriegsernähnmgsamte wird, ein Beirat beigegebcn.

Er besteht aus Vertretern der obersten Reichsbehörden, der
Landesregierungen , der Kriegsstellen und Kriegsgesellschaf¬
ten sowie aus einer Anzahl anderer Sachverständiger.

Den Vorsitz führt der Präsident des Kriegsernährungs-
amts.

Der Beirat ist in grundsätzlicl)en Fragen zu hören. Er
ist zu regelmäßigen Beratungen über die Lage der Volks¬
ernährung zu versammeln . Die Geschäftsordnung erläßt der
Reichskanzler auf Vorschlag des Vorsitzenden.

8 8.
Den Vorsitzenden, die Mitglieder des Vorstandes sowie

die dem Kriegsernährungsamt als Räte zugeteilten Per¬
sonen beruft der Reichskanzler. Tie übrigen Beamten und
Hilfskräfte beruft der Vorsitzende.

Die Mitglieder des Beirats werden vom Reichskanzler
berufen. Sie versehen ihr Amt als Ehrenamt.

8 6.
Soweit die im 8 5 genannten Personen nicht in einem

zur Amtsverschwiegenheit verpflichtenden Reichs- oder
Staatsdienstverhältnisse stehen, sind sie zur gewissenhaften
Erfüllung ihrer Obliegenheiten und insbesondere zur Amts¬
verschwiegenheit zu verpflichten.

Berlin , den 22. Mai 1916.

f Seips 'fgev IO.

Bekanntmachung.
Berwendüng von Alkali zum Raffinieren

von Fett.

L. JLa.

An die sämtlichen Herren Regierungsprästdenten sowie
den Herrn Polizeipräsidentenhier.

Zum Raffinieren von Fett wird vielfach Alkali ver¬
wendet, das zu den nach der Bekanntmachung vom 18. Fe¬
bruar 1902 (Reichs-Gesetzbl. S . 48) für die gewerbsmäßige
Zubereitung von Fleisch verbotenen Stoffen gehört. Im
Einvernehmen mit dem Herrn Reichskanzler bestimmen wir
hierdurch, daß die Verivendung von Alkali zum Raffinieren
tierischer Speisefette für die Dauer des Krieges nicht zu
beanstanden ist.

Die mit der Nahrungsmittelüberwachung betrauten Be¬
hörden u. Anstalten sowie die Auslandsfleischbeschaustellen
sind mit der erforderlichen Weisung zu versehen.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.

Im Auftrag«.
Graf von Keyserling ?.

Der Reichskanzler
von Bethmann Hollweg

Der Minister des Inner » .
Im Aufträge.

Kirchner.

I. 4965. Diez,  den 26. Mai 1916.
Abdruck teile ich den Ortspolizeibehörden und Gen¬

darmen des Kreises zur Kenntnisnahme mit.

Bekanntmachung
über das Außerkrafttreten der Verordnung über Malz vom

17. Mai 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 279).
Vom 23. Mai 1916.

Auf Grund des § 14 der Verordnung über Malz vom
17. Mai 1915 bestimme ich:

Die Verordnung über Malz vom 17. Mai 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 279) tritt hiermit außer Kraft.

Berlin , den 23. Mai 1916.
Der Reichskanzler

Im Aufträge:
Freiherr von Stein

l- 4968. / Diez,  den 27. Mai 1916.

Bekanntmachung.
Anstelle des weggezogenen Hern: Ober.entnants Holste

ist Herr Feldwebel Bernatzkh in Oranienstein zum Kompagnie-
kommandanten der Jugendkompagnie 1 (Diez) ernannt wor¬
den.

Zwecks Neueinteilung der Kompagnie ersuche ich diejenigen
jungen Leute, welche bereits der Jugendkompagnie angehört
haben und diejenigen, welche in diesem Jähre das 16. Lebens¬
jahr erreichen und neu ausgenommen zu werden wünschen, am
Dienstag , den 30 . d. Mts ., abends 8 Uhr,  auf
dem Exerzierplatz Oranienstein zur Aufstellung und Neuein-
teilnng der Kompagnie sich cinzufindcn.

Die AvnMnden sind anzulegen. Die teilnehmenden Jugend¬
lichen find berechtigt, sich an diesem Tage bis nach Beendigung
der Hebung auf der Straße und öffentlichen Plätzen aufzuhalten.

Der Land rat.
3. B.

Zimmerman »,

Ger L«»»r «L>
Duderstad i,

Einschränkung der Notschlachtungen.
Auf Grund des 8 6 AbZ. 4 und des 8 10 Abs. 1— 3 der

Bekanntmachung über Fleischversorgung vom 27. 3. 16. —
RGBl . S . 199 — ordne ich mit Ermächtigung der Landes¬
zentralbehörde für den Umfang des Regierungsbezirks Wies¬
baden folgendes an:

1. Tie Frist für die Anzeige von Notschlachtungen wird
auf 24 Stunden nach der Schlachtung verkürzt. Zur Anzeige
sind außer den Schlachtenden und den Fleischbeschauernauch
die Trichinenschauer verpflichtet.

2. Das Fleisch aus Notschlachtungen ist in jedem Falle
an eine von dem Kommunalverbänd oder der Gemeinde zu
bezeichnende Stelle abzuliefern. Ter Besitzer ist daftr zu ent¬
schädigen. Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt im Streit¬
fälle endgültig durch den Regierungspräsidenten. Bei der
Festsetzung ist "r ie Güte und die Verwertbarkeit des Fleisches
zu berücksichtigen, die Zubilligung des Höchstpreises wird bei
Notschlachtungen in der Regel nicht gerechtfertigt sein.

3. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafvorschriften
des ß 15 der Bekanntmachung vom 27. März 1916.

Wiesbaden,  den 24. Mai 1916.

Der Ks8ier»tts« »PrKAde«t.
* * *

Diez,  den 26. Mai 1916.
Wird mit dem Bemerken veröffentlicht, daß ich in jedem

einzelnen Falle bestimmen werde, wohin das Fleisch bei
jeder Notschlachtung abgeliesert wird.

Den Fleisch- und Trichinenbeschauernwollen die Herr»
Bürgermeister die Anordnung zur Kenntnis bringen.

»er Landrat.
Duderftadt , . ; 1
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Leipziger Platz 10.

Bekanntmachung.
Bei den großen Veränderungen , die sich in den Viehbe¬

ständen dauernd vollziehen , und die namentlich auch in den
Verschiebungen von Zuchtvieh und Nutzvieh aus einem Bezirk
in den anderen ihre Ursache haben , ist zur Gewinnung einer
einwandsfreien Unterlage für die Verteilung der Viehliefe-
rungen auf die Kommunalverbände die Beschaffung von fort¬
laufend berichtigten Angaben über die Viehbestände erfor¬
derlich . Diese Kenntnis läßt sich nur durch in kurzen Zwischen¬
räumen erfolgende kleine Viehbestandserhebungen erreichen.

Wir best im inen daher auf Grund der 88 1 und 2 der Be¬
kanntmachung über Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915
(Rcichs -Gesetzbl . S . 54 ), daß am 2. Juni d. Js , sodann
am 1. September , 1. Dezember und 1 Mai jedes Jahres jeder
Besitzer oder Verwalter eines Gehöftes oder Anwesens , einer
Stallung , Weide oder Koppel bei dem Vorsteher des Ge¬
meinde - oder Gutsbezirks , in dem sich die Räumlichkeiten
befinden , die Zahl der in diesen Räumlichkeiten in der dem
Aufnahmetage vorhergehenden Stacht vorhandenen Rinder,
Schafe und Schweine anzuzeigen hat . Hierzu sind gesondert
anzugeben:

a ) bei Rindvieh:

1. Kälber , unter 3 Monate alt,
2. Jungvieh , 3 Monate bis noch nicht 2 Jahre alt,
3. Bullen , Stiere und Ochsen von 2 Jahren und älter,
4. Kühe (auch Färsen , Kalbinnen ) von 2 Jahren und älter

und die Gesamtsumme,

b) bei Schweinen:

1. Ferkel unter 8 Wochen,
2. Schweine von 8 Wochen bis noch nicht 1/ a Jahr,
3 . Schweine von 1/2  Jahr bis noch nicht 1 Jahr alt,
4. Schlveine von 1 Jahr und älter

und die Gesamtsumme

— Bei Schafen ist nur die Gesamtsumme einschließ¬
lich der Lämmer anzugeben . —

Die Anzeigepflicht für die in der Nacht vor dem Auf¬
nahmetage ans dem Transport befindlichen Tiere , liegt deren
Begleiter ob . Sie sind in dem Gemeindebezirke des Eut-
ladcorts anzumelden . Wird dieser am Aufnahmetage nicht
mehr erreicht , so hat die Anmeldung unmittelbar nach der
Ankunft am Entladeort zu erfolgen.

Die Gemeinde - und Gutsvorsteher haben die Angaben
in ein Bestandverzeichnis cinzutragen . Dieses Verzeichnis
ist aufzubewahren . Ein Auszug aus dem Bestandsverzeichnis
ist in Landkreisen unverzüglich nach der Erhebung unter
Benutzung der b-igesiigten Muster dem Landrat nach Aufrech¬
nung der Zahlen mitzuteilen . Die Landräte haben die Aus¬
züge gesammelt bis zum 8. des betreffenden Monats an das
Königlich Preußische Statistische Landesamt in Berlin weiter
gelangen zu lassen . Von den Stadtkreisen sind die Auszüge
ebenfalls bis zu dem genannten Zeitpunkte dem Statistische,!
Landesamt unmittelbar einzusenden.

Die nötigen Vordrucke für die von den Gemeinde - und Guts-
Vorstehern zu führenden Bestandsverzeichnisse , sowie Vordruck«
für die Auszüge werden den Gemeinde - und Gutsvorstehern vom
Statistischen Landesamt , in Landkreisen durch Vermittelung
des Landrats , vor jeder Bestandsaufnahme rechtzeitig über¬
sandt werden.

Eure Hochgeboren/Hochwohlgeboren wollen hiernach das
Erforderliche unverzüglich veranlassen . Tie Viehhalter sind
darauf hinzuweisen , daß die Nichterfüllung der Anzeigeflicht
ebenso wie die Erstattung unrichtiger Anzeigen nach § 5
der Bundesratsverordnung vom 2.  Februar 1915 mit Ge-

■aoiar « tuirt ». =5 ĉxx IV«ca« c \ wt >cV>o x \ t efjet \x V\ t
machen , Nch tn geeigneten FiiNen von der MichiiAtech

der Angaben des Anzeigenden zu überzeugen . Auch haben sie
au Hand des Bestandsverzeichnisses zu prüfen , ob sämtliche
Viehbesitzer ihrer Anzeigepflicht genügt haben . Verneinenden¬
falls sind die Säumigen zu erinnern und nötigenfalls zur
Bestrafung zu bringen . Die Belehrungen über die Anzeige-
Pflicht sind rechtzeittg vor jedein Aufnahmeternrin durch Be¬
kanntmachungen in den amtlichen Kreisblättern und nötigen
falls durch Bekannttnachungen in den Gemeinden in ortsüv-
ltcher Weise zu wiederholen.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.
Freiherr von Schorlemer.

, Der Minister de* Inner «.
Im Austräger
von Jarotzkh.

* * *

l . 4884 . Diez,  den 26 . Mai 1910.
An die Herren Bürgermeister

Albdruck zur Kenntnis und sorgfältigen Ausführung . Tie
er st malige Erhebung  siudet am 2. Juni 1916  statt.
Zu der Erhebung werden bei Ihnen verwendet:

a ) die Anweisung für die Behörden,
b) die Viehbestandsliste,
c) der Auszug aus der Viehbestandsliste.

Diese Formulare gehen ihnen in ausreichender Menge
mit der nächsten Post zu . Tic Anweisung für die Behörden
gilt für alle Erhebungen ; sie ist daher sorgfältig aufzu¬
bewahren , da sie bei den weiteren Erhebungen nicht mehr ge-
liefett wird . Die Bestimmungen sind sofort  in ortsüblicher
Weise bekannt zu geben . Die Auszüge aus der Bestandsnach-
weisung sind mir bis zuw 4. Juni  d . Js . pünktlich ein¬
zureichen.

Der KSnigl . Laadrst.
_ Duderstadt.  _

Z . B . 570 . Diez,  den 22. Mai 1916.

Bekanntmachung.
Vom 28. Mai bis 3. Juni dieses Jahres wird mit Ge¬

nehmigung der Herren Minister des Innern und der geist¬
lichen und Unterrichts -Angelegenheiten durch den dem Zen¬
tralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz an¬
gegliederten Gesamtausschuß zur Verteilung von Lesestoff
im Felde und in den Lazaretten eine R e i ch s b u chw 0 ch e
veranstaltet.

Diese Reichsbuchwoche soll dem deutschen Volke die
Pflicht ans Herz legen , ihrer Volksgenossen im Felde durch
Versorgung mit guter geistiger Kost zu gedenken ,eine Pflicht,
die ebenso wichtig ist, wie die Sorge um das leibliche Wohl
der Soldaten.

Die Genehmigung der Sammlung ist durch den Staats¬
kommissar für die Regelung der Kriegswohlfahrtspflege
für ganz Preußen erteilt . Auch hat der Herr Minister der
geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten gegen die Samm¬
lung von Lesestoff in den höheren und mittleren Schulen
Preußens während der genannten Zeit Bedenken nicht zu er¬
heben.

Für die Auswahl der Bücher ist folgendes zu beachten:
Geeignet  sind namentlich:

1. Unterhaltende Bücher,  Romane , Novellen,
Kalender , Almanachs , auch Lesebücher , ferner Zeitschrif¬
ten allgemeinen Inhalts , besonders auch illustrierte
Familienzeitschristen in ganzen Bänden oder einzelnen
Heften.

2 Gedichte und Dramen.  Ausgaben der deutschen
Klassiker , von denen auch einzelne Bände erwünscht
sind.



n MoiratU in ließe ßeleßrentre cl> v l f t e n , na-
mentlict) «us den Gebieten der Geschichte , der Lünoer-
kunde, der Naturwissenschaft und der Technik, auch
Bücher über Lebens - und Zeitfragen . .

4. Religiöse Schriften , die für einen Krieger passen.
Ungeeignet  sind:

a) Schlüpfrige und unsittliche Schriften,
auch sogenannte Schundliteratur tote bte bekannten
Zehnpfennighefte und schlechte Detektivromane.

b) Streitschriften,  namentlich solche, die im Sinne
politischer oder kirchlicher Parteien verfaßt sind.

ch Iugendschriften,  die für ein kindliche» Ulter
' vder für Mädchen bestimmt sind. Bücher für größere

Knaben sind meist gut zu verwenden,
d) Rein wissenschaftliche  und gelehrte Bücher.

Schriften über den Krieg  mögen die Soldaten
n den Schützengräben in der Regel nicht lesen; sie verlangen
besonders Unterhaltnngsschriften , vor allem humoristische, -
>ie sie von der oft grauenvollen Wirklichkeit des Stellung »- ,
kampfes ablenken, ihr Gemüt erheitern und ihre Nerven
beruhigen.

Allzu große und schwere Bücher  sind mcht er¬
wünscht, gebundene Bücher sind den ungebundenen vorzu-
ziehen.

Wir bitten , das segensreicheUnternehmen nach Kräften
zu unterstützen.

Die gesammelten Bücher und Schriften bitten wir an
unsere Sammelstellen:

in D i e z , Leiter Herr Beigeordneter Robert Heck,
in Nassau,  Leiterin Frau von Eck,
in Bad Ems,  Bürgermeisteramt,
in Holzappel,  Leiterin Frau Pfarrer Ziemendorff,
in Katzenelnbogen,  Leiterin Frau Amtsgerichtsrat

Schreiber,
gelangen zu lassen, von wo aus sie an den Rhein-Mainischen
Berbmrd für Volksbildung in Frankfurt a. M . weitergesandt
werden.

Der Vorsitzende
de» vereinigte « Komitee » ver unter dem Roten
Kreuz wirkende« Vereine de» Unterlaynkreifes.

Duderftadt.

Aufruf!

xum Vollen <& aIt >loevt  ßeflctt fofortise
fmb der Reichsvank 5u a efiil )vt  werden . Auf Wunsch werden
auch Edelsterne und Perlen angenommen.

Mitbürger l
Bringt atu» «nrteD »Hd»« « »>»

zur Ankaufsstelle.
Wenn Ihr Euch von lieb gewordenen Gegenständen

trennt so bringt Ihr sie dem Baterlande dar , bei dem aus
diese Weise Eure Dankesschuld abzutragen jetzt Eure vor-
nehmste Pflicht sein soll.

Die Geschäftsstelle ist geöffnet jeden Donnerstag,
nachmittags von 3 bis 6 Uhr in Diez , Bahn-

^ ^ ftn °den Städten Bad Ems und Nassau sind zur Ent - .
gegennahme von Goldsachen Goldankaufshilfsstellen er-

den Landgemeinden werden die Hê en Bürger¬
meister, Geistlichen und Lehrer sowie die Mitglieder oer
Organisationen vom Roten Kreuz und der Vaterländischen
Frauenvereine zur Auskunftserteilung und Belehrung , o-
wie zur Uebermittelung von Goldsachen an die Geschäfts-
stelle in Diez gerne bereit sein.

Diez,  den 12. Mai 10*u.
Der Ehren-Ausschntz:

Duderftadt,  Landrat . Meister,  Professor . Scheue r ».
Bürgermeister . Dr . Pettschull,  Medizmalrat . Wil¬
helm  i Dekan. Frau Hauptlehrer Gabriel.  Frau Pfarrer
Drealer Heck,  Rentner . Marklosf,  Steuersekretar
(Diez) Dr Reuter,  Sanitätsrat . F . Schmitt  sen .,
Lowlbesitzer. H. Höfer,  Kunstmaler . Frau Sanrtatsrat
Dr Reuter.  Fräulein A. Sch mitt.  Frau M . Be nai c
(Bad Ems ). Frau von Eck. Frau Bürgermeister Hasen-
clever.  Frau Pfarrer Moser.  Fraulem Ne uh ans.
Epstein,  Bürgermeister a . D. K e t t e r man n, Gastwir.
Mißler,  Schmiedemeister . W. Schmidt,  Landwirt.
Fetter,  Schneidermeister (Nassau). Frau Pfarrer Al¬
men d o r f f Fräulein Sophie Strohmann.  3 *"**
Apotheker Zimmermann (Holzappel ). Frau Pfarrer
Neubourg.  Frau Lehrer Kasper (Kördorf ). Frau
Lehrer Kern (Bremberg ). Nies,  Pfarrer . Frau Leh' k
M u s i ck. Frau Kaufmann G o l d s chm t d t ^ mghosen,.
Frau Pfarrer Martin (Diencthal ). Sohl, ^ ^Verwal¬
ter Presber,  Schreinermeister (Oberneisen). Frau Ge-
E - mt D ° Schreib ° r . La - , - - . A »ot, °k°r

elnbogen).

Deutschland steht gegen eine Welt voll Femden . .Unsere
Loldaten setzen draußen Leben und Gesundheit em, un
rnser Haus und Hof, unserê heimatlichen Fluren vor Der- ^
vüstung zu schützen und den « reg zu erringen . Wir Dahei
zebliebenen haben dafür die Pflicht zu erfullen , die Giü-
kraft Deutschlands hochzuhalten, damit das Bestreben un¬
serer Feinde, uns auszuhungern und wirtschaftlich zu ver¬
nichten, zu Schanden wird.

Die Grundlage unseres Wirtschaftslebens ist die
Reichsbank.

Ihren Goldschatz zu stärken,  es ihr zu ermöglichen,
Banknoten auszugeben und den Wert deutschen Geldes rm
In - und Auslande hochzuhalten, soll unsere vornehmste
vaterländische Pflicht sein. Es hat sich deshalb der Unter¬
zeichnete Ausschuß für den Kreis Unterlahn gebildet und eine

Geschäftsstelle
für den Ankaus von Goldsacheu

in Diez a . d. L. im Hause Bahnhosstraße Nr.  21
errichtet in welcher Goldsachen aller Art , Ketten , Ringe,
Broschen, Armbänder , Uhrgehäuse usw. nacl, Feststellung des
Wertes durch einen gerichtlich vereidigten Sachverständigen

D i e z , den 29. Mai 1916.

Bekanntmachung

Die G o l d a n ka u f st e l l e in D i e z ist in dieser Woche
am Mittwoch, den  31 . Mai  1916 , nachmittags
von 3 —6 Uhr geöffnet.

Der Vorsitzende des Ehrenansschnsses.
Duderftadt , Landrat.

Wer «brr daS gesetzlich zulässige Maß hinaus
Hafer, Mengkoru, Mischfrucht, worin sich Hafer
befindet, oder Gerste verfüttert, versündigt sich

am Baterlande.
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